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durch die Inſeription im Actienbuche , oder wenn die Actie

au porteur war , nach den Vorſchriften des Landrechtan —

hangs Tit . IX . Kap . III . als rechtmäßiger Beſitzer wird

ausgewieſen haben .

HEH .

Banknoten .

§. 14 .

Die Bank hat das ausſchließliche Recht , Banknoten

auf Inhaber in Umlauf zu ſetzen .

Der niederſte Betrag einer Banknote iſt auf 10 fl .

beſchränkt .

§. 15 .

Die Hauptſumme aller badiſchen Banknoten darf
5 Millionen nicht überſchreiten , und der Betrag der aus⸗

gegebenen Banknoten muß ſtets mit dem gleich großen

Betrag von auf doppelte Hypothek ausgeliehenen Bank⸗

Kapitalien gedeckt ſeyn .

§. 16 .

Die Emiſſion von Banknoten darf erſt dann geſchehen ,

nachdem ein der auszugebenden Summe entſprechender

Betrag von Actien - Kapital in die Bank ſchon eingezahlt iſt .

pafa

Die Bank muß nach Zuläſſigkeit der zum Emittiren

beſtimmten Vorräthe auf Verlangen Banknoten gegen

baares Gelo abgeben , fie hat auch auf Verlangen wes Pub -
likums Banknoten kleinerer Gattung in größere , oder um⸗

gekehrt größere in kleinere und abgenützte gegen Sad
bare einzuwechſeln .



§. 18 .

Die Bank iſt verpflichtet , jedem Ueberbringer von Bank⸗

noten deren Nominalbetrag baar auszuzahlen .

Die Banknoten werden auch bei allen landesherr⸗

lihen Caſſen gleich baarem Gelde in Zahlung angenommen .

§. 19.

Damit die Bank ſtets in der Lage ſei , die Bank⸗

noten gegen baares Geld einzulöſen , muß dieſelbe immer

mit der Hälfte der emittirten Summe von Banknoten

mit baarem Gelde

verſehen , und überdieß für die andere Hälfte mit leicht

umzuſetzenden Valuten geſichert ſeyn .

§. 20.

Auf die von der Bank ausgegebenen Banknoten wer⸗

den weder Amortiſations - noch Arreſtgeſuche angenommen .

8 21 .

Die Nachahmung oder Verfälſchung der Banknoten

wird nach den Geſetzen gegen die Falſchmünzerei beſtraft .

s Sti a
Bei Auflöſung der Bank mußdieſelbe für alle noch

im Umlaufe befindlichen Banknoten den baaren Betrag

bei einer landesherrlichen Kaſſe hinterlegen .

Der Betrag der 3 Jahre nach geſchehenem Aufrufe

nicht umgewechſelten Banknoten fällt ( ſowie dieß auf den⸗

ſelben bemerkt iſt ) dem Bankfond heim .

Dieß tritt auch ein , wenn die Bank entweder wegen

der Abnützung der Banknoten oder aus anderen Gründen

die im Umlaufe ſich befindlichen Banknoten gegen andere

umwechſelt.
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